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Ter ©chretnerfaibberein itt Sern macht feinen SEtt»

gliebern gur fßßicht, feine Sïrbeiter, bie nid^t bern Verein
angehören, in ben SBerfftätten gu bulben. TaS ift wohl
ber „gielbewußtefte" gadiberein in ber ©chwetg.

|jeimftöften
für alleinftebenbe Sßerfonen.

SlIS ein gettgemäßer Vorfcßlag bon SB. ©cßamoni,
§amm (SBefifalen) eingefanbt.

Von ©roßinbuftrieBen in ebler Slbficht gegrünbete §eim=
ftatten für ihre S3eamten ober für ifjre Sïrbeiter, in Welchen

für alle Vebürfniffe ber Snmohner geforgt ift, ober Oon

hochherzigen «Stiftern in'S Sehen gerufene ä^nlidtje Snftitute
finb heutgutage nichts SteueS mei)r.

©benfo befannt ftnb bie großftäbtifchen Venjionen, Welche
einer mehr ober Weniger großen 3ahï aEeinftehenber fßer»

fönen baS eigene §eim p erfeßen beftimmt ftnb.
Tie erftgenannte Kategorie folder £eimftätten Beft^t je»

boch mehrere Sd^attenfeiten, welche nicBt SebermannS ©adje
ftnb. Slamentlich thaifräfttge jüngere Sente Werben als Ve=

Wohner foirer Sïnftalten nie fo redit ein gewtffeS Abhängig»
feitSgefüljl loS, weldjeS fie ibreê gemeinfamen §eime8 feiten
fo recht frob werben läßt unb häufig genug llrfacße wirb,
baß fie gleis unb blattlos in nocb wenig gereiftem Sitter
©hen fdBIte^en, nur bon bem SBunfche befeelt, ein eigenes

£eim gu befißen unb Sliemanbem bafür oerbfCt<^tet gu fein.
TeS Söeitern muß in Vetracht gegogen Werben, baß

berlei §eimftätten ja bodö nur üereingelt befteben unb nur
folgen Seuten gugänglich ftnb, für welche jie in jebem
©ingelfaEe fpegieE beftimmt würben.

Tie gweite Kategorie berbanft in ber Stege! ibr ©ntfteben
nur ber ©ucht nach mübelofem ©rwerb feitenS beS ober ber

©rünber, fo baß ibre 3nfaffen weiter nichts ftnb, wie
©äfte billiger Rotels.

Ten §eimftätten, welche ©egenftanb oortiegenben Vor»
fchlageS finb, liegt folgenbe Sbee gu ©runbe:

20 SjSerfonen gleicher Siaffen=Verhältntffe bilben gewiffer»
maßen eine gamilte in Vegug auf ben gemeinfamen Tifcß
unb ©enuß mobernen Komforts, wie gefunbe SBohnung,
©entralbeigung, SBaffer» unb ©aSleitung, S3abegimmer im

§aufe, bequeme unb gefunbe ©lofetS, fowie ©ewäßrung
angenehmer ©efeEigfeit (©peifefaal, Sefe» unb ViEarb»,
begw. ©piel»3iwmer) im èaufe obne Trtnfgwang unb obnc

jebe ©infdjränfung ber perfönlidjen fÇreibeit beS ©ingeinen.
Ten Stoecf berfolgenb, ben Snfaffen folcßer §etme tbren

Verhältniffen entfpredjenb aEeS baS gu bieten, Was ein

SEenfdj am ©nbe beS 19. SabrbunbertS billigerweife ber»

langen fann, finb guerft ©röfee unb SluSftatiuttg ber

3immer gu ermitteln unb bann biefelben gu einem gwecf»

entfpredjenben S3aue gu bereinigen.
Stuf biefe Söeife ift bie größtmögltcßfie SlaumauSnußung,

baburcß billiger Sau einerfeitS, unb burch bie Vereinigung
ber S3efriebigung ber Sebürfniffe bon 20 gleichgefieflten Sßer»

fönen anbererfeitS, eine rentable SBirtfcßaftSform gefunben.
SIEeS ift bem eigentlichen 3®ecfe fcharf unb genau an=

gepafet, unb begüglich ber Verwaltung beS gangen 3nfiitutS
fei nur barauf bi«0at»iafan, baß ber Vefißer gang genau
feinen Vebarf beregnen unb banach lalfulteren fann, alfo
nach furger 3eit toeife, was unb wtebiel er einguïaufen bat,

fo baß er auch, beS großen VebarfeS Wegen, bortetlbaft

eingufaufen in ber Sage ift.
20 Teilnehmer ift Wohl bie böd&ft guläffige Singabi,

um noch als fÇamilie gelten gu fönnen unb nicht an

„Saferne" gu erinnern. 3®ar werben ftch bte Vewohner
untereinanber unb bem Hausherrn unb feiner gamilie näher

treten, boch fann ein foId^eS ®eim natürlich immer nur
als Slotbeßelf gelten unb baS fo angiebenbe „ftamilienheim"
nie erfeßen.

Troß ber größeren Vequemlichfeiten unb beS reichhaltigen
TifdjeS wirb baS, was etne forgfame ©atttn begw. ©atte
bietet: ©ingeben auf bie inbiüibueHen Steigungen, SBünfcße
unb ©igentümlichfetten, §ülfe unb Siat, SEitfüßlen Iletner
unb großer SSerbrießlid&feiten unb Seiben, gepaart mit auf»
richtiger Siebe unb Sichtung, begw. fjreube an ber ©ntwicflung
eigener Stnber, eine -foldje §eimftätte freilich nie erfegen.

SBenn jeboch bnrch berartige gut geleitete §eime ein
unüberlegtes, gu frühes betraten berhinbert wirb, fo fann
man bteS nur mit greuben begrüßen. SlnbererfeitS wirb
aber woßl angunebmen fein, baß ben „qualißgierten §ei»
ratsfanbibaten" ber 33oben gur rechten 3oü P beiß wirb,
haben fie boch einige bergrämte, biffige ältere ©enoffen (es
wirb auch ferner foldje geben, meift nicht burch eigne ©^ulb)

.täglich oor Slugen unb werben baburcb mehr unb über»
geugenber baran erinnert werben, ben „Slnfchlnß" gur
rechten 3eÜ nicgt gu berfehlen.

Ter Verwalter eines folchcn §eimS muß guberläffigen,
ehrenhaften ©barafterS unb qualifigiert fein unb ift ebenfo
unbebingt erforberlich, baß bie fÇrau beSfelben eine um»
fichiige, tüchtige §auSfrau unb Köchin ift.

Sapitalbefiß wäre nur in befchetbenem Ilmfange iöe»

bingung. Sapitalfräftige fjSerfonen ober ©efellfd&aften würben
bie fomplette Sieferung (33au unb ©inrichtung) übernehmen
unb ebentueE baS Kapital fteben laffen ober anberwetttg
befchaffen, wie auch ebentueE burch SEietSbertrag baS SEöble»

ment gunächft an ßch behalten, fo baß ber gauSmirt nur
^achter ift, jebodö auf eigene SEechnung ben SJetrieb leitet.

Bau unb SluSftattung wirb fith ben taffenberl)ältniffen
ber eingelnen Saffen genau anpaffen. Tie SieußonSpreife
Würben fidj natürlich natürlich «ach ben Sau» unb SebenS»

mittelpreifen ber betreffenben ©täbte änbern.

3m Stacbftebenben fei ein SSeifpiel angegeben, wie es

ungefähr ben Sierbältniffen einer Snbuftrieftabt tn ber Sßrooing
entfprethen bürfte.

Ter ©ingeine hätte g. S3, für 3Ef. 45. — monatlich
außer feiner gefamten Verpflegung nachftebenbe SBobnungS»
einrichtung gur Verfügung:

SluSftattung im SBerte oon ca. 400 SE.

SBobn» unb ©chlafgimmer 4,00 X 4,00 SEeter groß.
1 ©opba,
1 ©piegel,
1 Tifch mit 3«öcbbr,
1 Teppich,
1 Verticow,
2 genfter mit ©arbinen unb 3«0bbuleaur,
2 ©tüble,
1 SBaf^tifch,
1 Sladhtfchränfchen,
1 Sleiberfchranf,
1 SBett,
1 Vettborlage unb fonftige unentbehrliche

^leinigfeiten.
gür eine foldje ©tabt würben noch folgenbe V"iSlagen

in Vetracht fommen: eine fßerfon, 2 3'tnmer mit etner

SluSftattnng im SBerte oon ca. 650. SE., monatlich 60 SE.,
eine fßerfon, 2 3immer mit einer foldjen bon ca. 1000 SE.,

monatlich ca. 75 SE., inSbefonbere jeboch, öon oolfswtrt»
fchaftltcher großer Vebentung: 3»ei Sßerfonen, 1 großes
3immer mit einer SluSftattung (gwei Vetten 2C.) im SBerte

oon ca. 300 SE., monatlich ca. 36 SE., wöchentltcb 9 SE.

Tie päne liegen aus bei bem Strcbiteften fßaul §effe,
§amm (SBeftfalen).

SEitgetellt bom 3nternationalen Vatentbureau ©arl $r.
fReichelt, Verlin NW. 6.

lieber bie Vergebung hon ©^retner-Slrbeiten aut
SßürlamentSgebäube in SBern fd^reibt man bem „©ewerbe":
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Der Schreinerfachverein in Bern macht seinen Mit-
gliedern zur Pflicht, keine Arbeiter, die nicht dem Verein
angehören, in den Werkstätten zu dulden. Das ist wohl
der „zielbewußteste" Fachverein in der Schweiz.

Heimstätten
für alleinstehende Personen.

Als ein zeitgemäßer Vorschlag von W. Schamoni,
Hamm (Westfalen) eingesandt.

Von Großindustriellen in edler Absicht gegründete Heim-
stätten für ihre Beamten oder für ihre Arbeiter, in welchen
für alle Bedürfnisse der Inwohner gesorgt ist, oder von
hochherzigen Stiftern in's Leben gerufene ähnliche Institute
sind heutzutage nichts Neues mehr.

Ebenso bekannt sind die großstädtischen Pensionen, welche
einer mehr oder weniger großen Zahl alleinstehender Per-
sonen das eigene Heim zu ersetzen bestimmt sind.

Die erstgenannte Kategorie solcher Heimstätten besitzt je-
doch mehrere Schattenseiten, welche nicht Jedermanns Sache
sind. Namentlich thatkräftige jüngere Leute werden als Be-
wohner solcher Anstalten nie so recht ein gewisses Abhängig-
keitsgefühl los, welches sie ihres gemeinsamen Heimes selten
so recht froh werden läßt und häufig genug Ursache wird,
daß sie ziel- und planlos in noch wenig gereiftem Alter
Ehen schließen, nur von dem Wunsche beseelt, ein eigenes
Heim zu besitzen und Niemandem dafür verpflichtet zu sein.

Des Weitern muß in Betracht gezogen werden, daß
derlei Heimstätten ja doch nur vereinzelt bestehen und nur
solchen Leuten zugänglich sind, für welche sie in jedem

Einzelfalle speziell bestimmt wurden.
Die zweite Kategorie verdankt in der Regel ihr Entstehen

nur der Sucht nach mühelosem Erwerb seitens des oder der

Gründer, so daß ihre Insassen weiter nichts sind, wie
Gäste billiger Hotels.

Den Heimstätten, welche Gegenstand vorliegenden Vor-
Wages sind, liegt folgende Idee zu Grunde:

20 Personen gleicher Kassen-Verhältnisse bilden gewisser-

maßen eine Familie in Bezug auf den gemeinsamen Tisch
und Genuß modernen Comforts, wie gesunde Wohnung,
Centralheizung, Wasser- und Gasleitung, Badezimmer im
Hause, bequeme und gesunde Closets, sowie Gewährung
angenehmer Geselligkeit (Speisesaal, Lese- und Billard-,
bezw. Spiel-Zimmer) im Hause ohne Trinkzwang und ohne

jede Einschränkung der persönlichen Freiheit des Einzelnen.
Den Zweck verfolgend, den Insassen solcher Heime ihren

Verhältnissen entsprechend alles das zu bieten, was ein

Mensch am Ende des 19. Jahrhunderts billigerweise ver-

langen kann, sind zuerst Größe und Ausstattung der

Zimmer zu ermitteln und dann dieselben zu einem zweck-

entsprechenden Baue zu vereinigen.
Auf diese Weise ist die größtmöglichste Raumausnutzung,

dadurch billiger Bau einerseits, und durch die Vereinigung
der Befriedigung der Bedürfnisse von 20 gleichgestellten Per-
sonen andererseits, eine rentable Wirtschaftsform gefunden.

Alles ist dem eigentlichen Zwecke scharf und genau an-

gepaßt, und bezüglich der Verwaltung des ganzen Instituts
sei nur darauf hingewiesen, daß der Besitzer ganz genau
seinen Bedarf berechnen und danach kalkulieren kann, also

nach kurzer Zeit weiß, was und wieviel er einzukaufen hat,

so daß er auch, des großen Bedarfes wegen, vorteilhaft
einzukaufen in der Lage ist.

20 Teilnehmer ist wohl die höchst zulässige Anzahl,

um noch als Familie gelten zu können und nicht an

„Kaserne" zu erinnern. Zwar werden sich die Bewohner
untereinander und dem Hausherrn und seiner Familie näher

treten, doch kann ein solches Heim natürlich immer nur
als Notbehelf gelten und das so anziehende „Familienheim"
nie ersetzen.

Trotz der größeren Bequemlichkeiten und des reichhaltigen
Tisches wird das, was eine sorgsame Gattin bezw. Gatte
bietet: Eingehen auf die individuellen Neigungen, Wünsche
und Eigentümlichkeiten, Hülfe und Rat, Mitfühlen kleiner
und großer Verdrießlichkeiten und Leiden, gepaart mit auf-
richtiger Liebe und Achtung, bezw. Freude an der Entwicklung
eigener Kinder, eine solche Heimstätte freilich nie ersetzen.

Wenn jedoch durch derartige gut geleitete Heime ein
unüberlegtes, zu frühes Heiraten verhindert wird, so kann
man dies nur mit Freuden begrüßen. Andererseits wird
aber wohl anzunehmen sein, daß den „qualifizierten Hei-
ratskandidaten" der Boden zur rechten Zeit zu heiß wird,
haben sie doch einige vergrämte, bissige ältere Genossen (es
wird auch ferner solche geben, meist nicht durch eigne Schuld)
täglich vor Augen und werden dadurch mehr und über-
zeugender daran erinnert werden, den „Anschluß" zur
rechten Zeit nicht zu verfehlen.

Der Verwalter eines solchen Heims muß zuverlässigen,
ehrenhaften Charakters und qualifiziert sein und ist ebenso

unbedingt erforderlich, daß die Frau desselben eine um-
sichtige, tüchtige Hausfrau und Köchin ist.

Kapitalbesitz wäre nur in bescheidenem Umfange Be-
dingung. Kapitalkräftige Personen oder Gesellschaften würden
die komplette Lieferung (Bau und Einrichtung) übernehmen
und eventuell das Kapital stehen lassen oder anderweitig
beschaffen, wie auch eventuell durch Mietsvertrag das Möble-
ment zunächst an sich behalten, so daß der Hauswirt nur
Pächter ist, jedoch auf eigene Rechnung den Betrieb leitet.

Bau und Ausstattung wird sich den Kasienverhältnissen
der einzelnen Kassen genau anpassen. Die Pensionspreise
würden sich natürlich natürlich nach den Bau- und Lebens-
mittelpreisen der betreffenden Städte ändern.

Im Nachstehenden sei ein Beispiel angegeben, wie es

ungefähr den Verhältnissen einer Industriestadt in der Provinz
entsprachen dürfte.

Der Einzelne hätte z. B. für Mk. 45. — monatlich
außer seiner gesamten Verpflegung nachstehende Wohnungs-
einrichtung zur Verfügung:

Ausstattung im Werte von ca. 400 M.
Wohn- und Schlafzimmer 4,00 X 4,00 Meter groß.

1 Sopha,
1 Spiegel,
1 Tisch mit Zubehör,
1 Teppich,
1 Verticow,
2 Fenster mit Gardinen und Zugrouleaux,
2 Stühle,
1 Waschtisch,
1 Nachtschränkchen,
1 Kleiderschrank,
1 Bett,
1 Bettvorlage und sonstige unentbehrliche

Kleinigkeiten.
Für eine solche Stadt würden noch folgende Preislagen

in Betracht kommen: eine Person, 2 Zimmer mit einer

Ausstattung im Werte von ca. 650 M., monatlich 60 M.,
eine Person, 2 Zimmer mit einer solchen von ca. 1000 M.,
monatlich ca. 75 M., insbesondere jedoch, von Volkswirt-
schaftlicher großer Bedeutung: Zwei Personen, 1 großes
Zimmer mit einer Ausstattung (zwei Betten zc.) im Werte
von ca. 300 M., monatlich ca. 36 M., wöchentlich 9 M.
Die Pläne liegen aus bei dem Architekten Paul Hesse,

Hamm (Westfalen).
Mitgeteilt vom Internationalen Patentbureau Carl Fr.

Reichest, Berlin Rî 6.

Werschiedmes.
Ueber die Vergebung von Schreiner-Arbeiten am

Parlamentsgebäube in Bern schreibt man dem „Gewerbe":


	Heimstätten für alleinstehende Personen

